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Belehrung über die Pflicht zur Verfassungstreue im öffentlichen Dienst 

 
Der Beamte muss sich durch sein gesamtes Verhalten zu der freiheitlichen demokratischen 
Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes bekennen und für ihre Erhaltung eintreten (§ 33 Abs. 1 
des Beamtenstatusgesetzes – BeamtStG). 
 
Dementsprechend darf nach § 7 Abs. 1 Nr. 2 BeamtStG in das Beamtenverhältnis nur berufen 
werden, wer die Gewähr dafür bietet, jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung im 
Sinne des Grundgesetzes und der Verfassung des Freistaates Bayern einzutreten. 
 
Gleiche Vorschriften gelten auch für Richter (§ 9 Nr. 2 des Deutschen Richtergesetzes; § 71 des 
Deutschen Richtergesetzes in Verbindung mit § 33 Abs. 1 BeamtStG). 
 
Die Pflicht, sich durch sein gesamtes Verhalten zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung im 
Sinne des Grundgesetzes zu bekennen, ergibt sich für Arbeitnehmer aus § 3 Abs. 1 Satz 2 des 
Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L). 
 
Freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes ist nach der Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts (vgl. Urteil vom 23. Oktober 1952 - Az.: I BvB I 51 - Sammlung der 
Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts Bd. 2 S. 1 ff. -; Urteil vom 17. August 1956 - Az.: 1 
BvB 2 51 - Sammlung der Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts Bd. 3 S. 85 ff. -) eine 
Ordnung, die unter Ausschluss jeglicher Gewalt- und Willkürherrschaft eine rechtsstaatliche 
Herrschaftsordnung auf der Grundlage der Selbstbestimmung des Volkes nach dem Willen der 
jeweiligen Mehrheit und der Freiheit und Gleichheit darstellt. Die freiheitliche demokratische 
Grundordnung ist das Gegenteil des totalen Staates, der als ausschließliche Herrschaftsmacht 
Menschenwürde, Freiheit und Gleichheit ablehnt. Zu den grundlegenden Prinzipien dieser Ordnung 
sind insbesondere zu rechnen: 
Die Achtung vor den im Grundgesetz konkretisierten Menschenrechten, vor allem vor dem Recht der 
Persönlichkeit auf Leben und freie Entfaltung,  
die Volkssouveränität,  
die Gewaltenteilung,  
die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung,  
die Unabhängigkeit der Gerichte,  
das Mehrparteienprinzip,  
die Chancengleichheit für alle politischen Parteien,  
das Recht auf verfassungsmäßige Bildung und Ausübung einer Opposition.  
 
Die Teilnahme an Bestrebungen, die sich gegen die durch die vorgenannten Grundsätze 
gekennzeichnete freiheitliche demokratische Grundordnung richten, ist unvereinbar mit den Pflichten 
eines im öffentlichen Dienst Beschäftigten. Dabei ist es ohne Bedeutung, ob diese Bestrebungen im 
Rahmen einer Organisation oder außerhalb einer solchen verfolgt werden.  
 
Bewerber für den öffentlichen Dienst, die an verfassungsfeindlichen Bestrebungen teilnehmen oder 
sie unterstützen, dürfen nicht eingestellt werden.  
 
Beamte und Richter, die sich einer solchen Pflichtverletzung schuldig machen, müssen damit rechnen, 
dass gegen sie ein Disziplinarverfahren mit dem Ziele ihrer Entfernung aus dem Dienst eingeleitet 
wird.  
 
Arbeitnehmer müssen in diesen Fällen mit einer außerordentlichen Kündigung gemäß § 626 Abs. 1 
des Bürgerlichen Gesetzbuches rechnen. 
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Fragebogen 

zur Prüfung der Verfassungstreue 

 
Von dem mir übergebenen Verzeichnis extremistischer oder extremistisch beeinflusster 
Organisationen habe ich Kenntnis genommen. Mir ist bekannt, dass ich bei den nachstehenden 
Fragen auch eine Mitgliedschaft oder Mitarbeit in anderen extremistischen oder extremistisch 
beeinflussten Organisationen und in extremistischen oder extremistisch beeinflussten 
Ausländervereinen anzugeben habe.  
 
Die nachstehenden Fragen beantworte ich wie folgt:  
 
1. Sind Sie oder waren Sie Mitglied einer oder mehrerer extremistischer oder extremistisch 

beeinflusster Organisationen?  

 ☐ Nein  

 ☐ Ja  

 _______________________________________________________________________________ 
(Organisation) 

 

 _______________________________________________________________________________ 
(Zeitraum) 

 

 _______________________________________________________________________________ 
(Funktion) 

 
2.  Unterstützen Sie eine oder mehrere extremistische oder extremistisch beeinflusste Organisationen 

oder andere verfassungsfeindliche Bestrebungen oder haben Sie solche unterstützt?  

 ☐ Nein  

 ☐ Ja  

 _______________________________________________________________________________ 
(Organisation oder andere verfassungsfeindliche Bestrebungen) 

 

 _______________________________________________________________________________ 
(Zeitraum) 

 

 _______________________________________________________________________________ 
(Art der Unterstützung) 

 
3.  Sind Sie für das frühere Ministerium für Staatssicherheit / für das Amt für Nationale Sicherheit der 

ehemaligen DDR oder für eine der Untergliederungen dieser Ämter oder ausländische 
Nachrichtendienste oder vergleichbare Institutionen tätig gewesen?  

 ☐ Nein  

 ☐ Ja  

 _______________________________________________________________________________ 
(Zeitraum) 

 

 _______________________________________________________________________________ 
(Funktion bzw. Art und Weise der Unterstützung) 

 
Waren Sie so genannter Inoffizieller Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit / Amtes für 
Nationale Sicherheit der ehemaligen DDR oder ausländischer Nachrichtendienste / Institutionen 
bzw. haben Sie eine Verpflichtungserklärung zur Zusammenarbeit mit einer der genannten Stellen 
unterschrieben?  

 ☐ Nein  

 ☐ Ja  

 Falls ja, nähere Angaben:  
 
 _______________________________________________________________________________ 
 
 

 _______________________________________________________________________________ 
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4.  Ist gegen Sie ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen Grundsätze der Menschlichkeit oder 
Rechtsstaatlichkeit eingeleitet worden?  

 ☐ Nein 

 ☐ Ja  

 Falls ja, kurze Erläuterung:  
 
 _______________________________________________________________________________ 
 
 

 _______________________________________________________________________________ 
 
 
Für den Fall, dass in dem Verfahren nach Teil 2 Nr. 1 bis 4 der Verfassungstreue-Bekanntmachung 
der Bayerischen Staatsregierung (VerftöDBek) eine Anfrage durchzuführen ist, erkläre ich meine  
 

Zustimmung 
 

zur Einholung von erforderlichen Auskünften beim Landesamt für Verfassungsschutz und 
beim Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen 
Deutschen Demokratischen Republik.  
 
Die im Rahmen der oben bezeichneten Anfragen erfolgende Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 
von Daten dient der Sicherstellung der Verfassungstreue von Bewerbern für den öffentlichen Dienst. 
Empfänger der auf die Anfrage hin übermittelten Auskünfte ist die jeweilige Einstellungsbehörde. Die 
Einwilligung in die Einholung der erforderlichen Auskünfte bei den oben genannten Stellen kann 
verweigert werden. Die Weigerung kann jedoch gegebenenfalls einer Einstellung in den öffentlichen 
Dienst entgegenstehen (Teil 2 Nr. 1 Abs. 2, Nr. 5 VerftöDBek).  
 
 
 
 

(Ort, Datum)  
 

 

(Unterschrift) 

 
 

Auszug aus der 
Bekanntmachung über die Pflicht zur Verfassungstreue im öffentlichen Dienst (Verfassungstreue-Bekanntmachung – VerftöDBek) 

vom 3. Dezember 1991, 
zuletzt geändert durch Bekanntmachung vom 27. September 2016 

… 
 
Teil 2 
… 
2. Bestehen aufgrund der Angaben im Fragebogen, der Weigerung des Bewerbers die Erklärung gemäß Anlage 3 oder Anlage 4 zu 

unterschreiben oder aufgrund anderweitig bekannt gewordener Tatsachen Zweifel daran, dass der Bewerber jederzeit für die freiheitliche 
demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes und der Verfassung eintritt, so müssen diese Zweifel vor einer Einstellung 
ausgeräumt werden. Mittel dazu sind insbesondere 
- eine Anfrage beim Landesamt für Verfassungsschutz, ob Tatsachen bekannt sind, die Bedenken gegen die Einstellung begründen. 

Das Landesamt für Verfassungsschutz ist verpflichtet, Anfragen dieser Art unverzüglich zu beantworten. Liegen Erkenntnisse vor, so 
sind die Auskünfte auf Tatsachen zu beschränken, die gerichtsverwertbar sind. Unterbleibt die Übermittlung von Erkenntnissen des 
Landesamtes für Verfassungsschutz, weil aus Rechtsgründen eine Befugnis zur Übermittlung an die Einstellungsbehörde nicht 
besteht, und gelangen diese Erkenntnisse anderweitig zur Kenntnis der Einstellungsbehörde, so sind diese im Einstellungsverfahren 
nicht zu berücksichtigen, wenn für die Einstellungsbehörde erkennbar ist, dass es sich um Erkenntnisse des Landesamtes für 
Verfassungsschutz handelt. 

- eine Anfrage beim Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen 
Republik in den in § 20 Abs. 1 Nr. 6 Buchst. d, e und h und § 21 Abs. 1 Nr. 6 Buchst. d, e und h StUG genannten Fällen mit 
Zustimmung des Bewerbers. 
 

3. Bei Bewerbern aus dem Beitrittsgebiet, die vor dem 12. Januar 1972 geboren sind, ist abweichend von Nr. 2 in den in § 20 Abs. 1 Nr. 6 
Buchst. d, e und h und § 21 Abs. 1 Nr. 6 Buchst. d, e und h StUG genannten Fällen stets wegen einer möglichen Tätigkeit für das Ministerium 
für Staatssicherheit bzw. Amt für Nationale Sicherheit der früheren DDR beim Bundesbeauftragten für die Unterlagen des 
Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik mit Zustimmung des Bewerbers anzufragen. 

… 
4.2 Bei Bewerbern, die in einem der folgenden Staaten geboren wurden oder die Staatsangehörigkeit eines dieser Staaten besitzen oder 

besessen haben: Islamische Republik Afghanistan, Arabische Republik Ägypten, Demokratische Volksrepublik Algerien, Königreich Bahrain, 
Volksrepublik Bangladesch, Staat Eritrea, Republik Indonesien, Republik Irak, Islamische Republik Iran, Staat Israel - Personen mit 
palästinensischer Volkszugehörigkeit -, Republik Jemen, Haschemitisches Königreich Jordanien, Republik Kasachstan, Kirgisische Republik, 
Staat Kuwait, Libanesische Republik, Libyen, Königreich Marokko, Islamische Republik Mauretanien, Sultanat Oman, Islamische Republik 
Pakistan, Königreich Saudi-Arabien, Bundesrepublik Somalia, Republik Sudan, Arabische Republik Syrien, Republik Tadschikistan, 
Tunesische Republik, Turkmenistan, Republik Usbekistan, Vereinigte Arabische Emirate. 

… 
  



4 
A1013, Stand 11/2016 

Erklärung 
 
Aufgrund der mir übergebenen Belehrung über die Pflicht zur Verfassungstreue im öffentlichen Dienst 
erkläre ich hiermit ausdrücklich, dass ich die darin genannten Grundsätze der freiheitlichen 
demokratischen Grundordnung im Sinn des Grundgesetzes bejahe und dass ich bereit bin, mich 
jederzeit durch mein gesamtes Verhalten zu der freiheitlichen demokratischen Grundordnung im Sinn 
des Grundgesetzes zu bekennen und für deren Erhaltung einzutreten. 
 
Ich versichere ausdrücklich, dass ich Bestrebungen, die gegen die freiheitliche demokratische 
Grundordnung oder gegen eines ihrer oben genannten, grundlegenden Prinzipien gerichtet sind, nicht 
unterstütze und auch nicht Mitglied einer hiergegen gerichteten Organisation bin oder war. Von dem 
mir übergebenen Verzeichnis von Organisationen verfassungsfeindlicher Zielsetzung habe ich 
Kenntnis genommen. 
 
Ich bin mir darüber im Klaren, 

- dass ich bei falschen, unvollständigen oder fehlenden Angaben im Einstellungsverfahren 
damit rechnen muss, dass ich nicht eingestellt werde oder eine erfolgte Ernennung 
zurückgenommen wird, bzw. dass der Arbeitsvertrag angefochten wird, 

- dass ich bei einem Verstoß gegen diese Dienst- und Treuepflichten mit der Entfernung aus 
dem Dienst bzw. mit einer außerordentlichen Kündigung rechnen muss. 

 
 
 
 
 
 
 

(Ort, Datum)  (Unterschrift)
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Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis 

 
Hiermit bestätige ich meine gegenüber einem öffentlich-rechtlichen Dienstherrn oder Arbeitgeber in 
Bayern zuletzt abgegebene Erklärung zur Verfassungstreue gemäß Anlage 3 der Bekanntmachung 
der Bayerischen Staatsregierung betreffend Pflicht zur Verfassungstreue im öffentlichen Dienst.  
 
 
 
 
 
 
 

(Ort, Datum)  

 
 

(Unterschrift) 


